Übersicht über die Steuersätze

Hinweis:
Es gibt bei der Bundesregierung Überlegungen, diese Steuersätze zum Nachteil der Erben in Zukunft zu erhöhen. Bitte informieren Sie sich, ob es zu Veränderungen kam.

Steuersätze beim Erben und Schenken
	Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis einschließlich €
	
	Steuersatz in % bei Steuerklasse

	
	
	I
	II
	III

	52.000
	
	7
	12
	17

	256.000
	
	11
	17
	23

	512.000
	
	15
	22
	29

	5.113.000
	
	19
	27
	35

	12.783.000
	
	23
	32
	41

	25.565.000
	
	27
	37
	47

	Über 25.565.000
	
	30
	40
	50


Freibeträge in den drei Steuerklassen
	Steuerklasse
	Wer aus dieser Steuerklasse
	Persönlicher Freibetrag €
	Versorgungs-
freibetrag €

	I
	Ehegatte
	307.000
	256.000

	
	Jedes Kind
	205.000
	Nach Alter

	
	Alle anderen
	51.200
	- 

	II
	Alle
	10.300
	- 

	III
	Alle
	5.200
	- 


Freibeträge beim Erben und Schenken:

Die Freibeträge sind von dem Steuerwert des erworbenen Vermögens in Abzug zu bringen, wobei der Steuerwert nicht mit dem tatsächlichen Wert identisch sein muss.  Der nach Abzug der Feigeträge verbleibende Betrag ist entsprechend dem einschlägigen Tarif zu versteuern. Der Versorgungsfreibetrag gilt nur im Erbfall, nicht bei Schenkung. 

Die neue Erbschafts- und Schenkungssteuer
	Steuerklasse I
	Im Erbfall
	Bei Schenkung

	Ehegatte
	X
	X

	Kinder, Stiefkinder
	X
	X

	Enkel, Urenkel
	X
	X

	Eltern
	X
	

	(Ur-)Großeltern
	X
	


	Steuerklasse II
	Im Erbfall
	Bei Schenkung

	Eltern
	
	X

	(Ur-)Großeltern
	X
	X

	Geschwister
	X
	X

	Nichten und Neffen*
	X
	X

	Stiefeltern
	X
	X

	Schwiegerkinder
	X
	X

	Schwiegereltern
	X
	X

	Geschiedener Ehegatte
	X
	X


* sofern Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern, X = gilt nur 
für diese Verwandten

	Steuerklasse III
	Im Erbfall
	Bei Schenkung

	Alle anderen
	X
	X


Quelle: Erbrecht verständlich, Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V. Stand 2002

